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Antrag der SPD-Fraktion 
betr. Bericht zum Sachstand Neubau Feuerwehrgerätehaus Wörsdorf 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Magistrat der Stadt Idstein wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung zu folgenden Fragen 
zum Sachstand des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Wörsdorf Bericht zu erstatten: 
 

1. Ist der Erwerb der für den Neubau erforderlichen Grundstücke abgeschlossen? 
2. Hat eine Übertragung der Planungsmittel aus dem Jahr 2021 in den HH 2022 stattgefunden, gemäß 

Haushaltsberatungen 2021? 
3. Wenn ja: Gemäß Beantwortung der DS 266/2021 sollten Vermessungsleistungen, Baugrundunter-

suchungen und Architektenleistungen beauftragt werden. Ist dies erfolgt und falls ja, in welchem 
Umfang? 

4. Im welchem Umfang sind bereits Gespräche mit den Trägern öffentlicher Belange bzw. den wich-
tigsten Fachbehörden (Untere Naturschutzbehörde, Regierungspräsidium oder Amt für den länd-
lichen Raum) erfolgt bzw. bis wann sind diese geplant? 

5. Falls solche Gespräche bereits stattgefunden haben, welche Ergebnisse und Erkenntnisse wurden 
gewonnen? 

6. Wann ist mit einer Vorlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes zu rechnen? 
7. Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein um, einen Förderantrag stellen zu können und 

wie ist der Status dieser Rahmenbedingungen? 
 
Begründung: 
 
In der Beantwortung der Anfrage DS266/2021 hat die Verwaltung eine Zeitschiene für die Planung, Errich-
tung und Inbetriebnahme des Feuerwehrgerätehauses Wörsdorf vorgestellt. Diese Zeitschiene sieht vor: 

 die Aufstellung eines Bebauungsplanes in 2022. 

 die Durchführung des Planungsverfahrens und der erforderlichen Baugrunduntersuchungen in 
2022/2023. 

 Den Beginn der Bauarbeiten in 2023/2024. 
 



Um Verzögerungen zu vermeiden und eine Inbetriebnahme möglichst in 2024 zu gewährleisten, müssen 

die aufgeführten Planungsschritte und Gespräche zeitnah angestoßen werden. Dies zumal der technische 

Prüfdienst Hessen in Verbindung mit der Unfallkasse eine umfangreiche Mängelliste erstellt hat. Damit 

der Zeitplan gehalten werden kann muss es weiterhin gelingen bis Ende August 2022 einen entsprechen-

den Förderantrag zu stellen damit Ausschreibungen und Vergaben in 2023 erfolgen können. 
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